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PORSCHE ALPENPOKAL Technisches Reglement 

SUPERSPORT ECE 2010

OSK Genehmigung SE 18/2010 genehmigt am 12.03.2010

1. Allgemeines

Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement erlaubte 
ist verboten. Erlaubte Änderungen dürfen keine uner-
laubten Änderungen nach sich ziehen.

Teilnahmeberechtigt sind Porsche Fahrzeuge mit einer 
gültigen Straßenzulassung, welche dem österreichischem 
Kraftfahrgesetz, den gesetzlichen Vorschriften eines an-
deren Mitgliedsstaates der Europäischen Union entsprech-
en, einen gültigen FIA- / OSK- Wagenpass oder eine gültige 
OSK Wagenkarte besitzen. Es sind nur diejenigen Fahrzeuge 
startberechtigt, die im Originalzustand vom Typ / Modell 
Porsche sind, und über die Absatzkanäle der Porsche AG, 
deren Vertriebspartner sowie Tochterunternehmen bezo-
gen werden können oder konnten. 

Jeder Teilnehmer kann pro Veranstaltung unter einer Start-
nummer nur ein Fahrzeug einsetzen. Der Einsatz eines Er-
satzfahrzeugs unter derselben Startnummer ist während 
der Veranstaltung nicht möglich. Grundsätzlich gilt: In 
Zweifelsfällen steht der Teilnehmer in der Nachweispflicht.

2. Startberechtigte Fahrzeuge

In der SUPERSPORT ECE Serie sind nur Fahrzeuge der Mod-
ellreihen 996 und 997 zulässig. Grundlage sind straßen-
zugelassene GT3 und GT2 Versionen der unterschiedlichen 
Modelljahre. CUP Fahrzeuge, auch mit Straßenzulassung, 
oder Straßenfahrzeuge mit CUP Käfig und/oder Karossen 
sind nicht zugelassen.

996 GT3  3,6l 1999 - 2000 360PS
996 GT3/RS 3,6l 2003 - 2005 381PS
996 Turbo 3,6l 2000 - 2004  420 - 450PS
996 GT2  3,6l 2002 - 2005 482PS
997 GT3/RS  3,6l 2006 - 2009 415PS
997 GT3  3,8l 2009   435PS
997 GT3RS  3,8l 2010   450PS
997 Turbo  3,6l 2006 - 2009 480 - 500PS
997 GT2  3,6l 2008  530PS

3. Motor und Motorleistung

Der Motor ist freigestellt, soweit es sich um einen Basis-
motor vom Typ/Modell Porsche handelt. Abgasanlage und 
Katalysator müssen der FIA Norm entsprechen Die Bere-
chnung der Motorleistung erfolgt gemäß Technischem 
Datenblatt 2010 entweder:

nach Einzelangabe 
Bei der Bestimmung der Motorleistung nach Einzelangabe 
sind die technischen Veränderungen anzugeben, und die 
Motorleistung um die angegebene PS Angabe zu korrigie-
ren.

nach Leistungspaket für Turbomotoren, serienmäßig
Die Einzelangabe technischer Veränderungen entfällt zu-
gunsten der pauschal ausgewiesenen PS- Angaben. Für se-
rienmäßige, unveränderte Turbomotoren gelten die Werk-
sangaben.

nach Leistungspaket für Turbomotoren, verändert, 
getunt und/oder aufgebaute Fahrzeuge
Es gelten folgende Einstufungen:

• mit Air-Restriktoren Basismotor Porsche Typ 996 / 997:
Ausstattung mit Air-Restriktoren nach FIA Norm, jeder-
zeit vor Ort überprüfbar und zu verplomben. Es gilt eine 
max. Hubraum Höchstgrenze von 3.600 cm³. Folgende 
Air-Restriktoren stehen zur Wahl:
Doppel-Turbo 2 x 31,0 mm 440 PS
Doppel-Turbo 2 x 33,8 mm 530 PS

• mit serienmäßig eingebautem Ladeluftkühler Basismo-
tor Porsche TYP 996 / 997
ohne Air-Restriktoren:
 » 996 3,6l Doppel-Turbo mit serienmäßigem Ladeluft-

kühler 550 PS
 » 997 3,6l Doppel-Turbo mit serienmäßigem Ladeluft-

kühler 590 PS

4. Abgasanlage

Alle Fahrzeuge müssen mit einem Katalysator ausgerüstet 
sein und die aktuell gültigen Abgasvorschriften erfüllen. 
Das Geräusch darf einen Grenzwert von maximal 98 db(A) 
+ 2 db(A) + 3 % nicht überschreiten. Als Meßmethode gilt 
die OSK - Nahfeldmessmethode. Sehen die Ausschreibung 
des Veranstalters oder die Vorschriften des Rennstreck-
enbetreibers abweichende Anforderungen vor, so gelten 
diese.

5. Kupplung

Mitnehmerscheibe und Druckplatte sind freigestellt. Die 
Umrüstung eines Zweimassenschwungrads auf ein starres 
Schwungrad ist erlaubt. Das Schwungrad, die Art, Anzahl 
und der Durchmesser der Kupplungsscheiben dürfen nicht 
verändert werden.
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6. Bremsen

Die Bremsbeläge sowie die Bremskühlung mit Luft sind 
freigestellt. Die Bremsanlage ist freigestellt, jedoch muss es 
sich um ein Zweikreissystem handeln. Die Bremsscheiben 
müssen aus metallischem Werkstoff bestehen. (Ausnahme: 
die von Porsche für das jeweilige Modell freigegebene 
PCCB Anlage). Die Änderung des ABS Bremssystems für 996 
/ 997 wird unter Punkt 21 geregelt.

7. Fahrwerk

Verstärkungsstreben vorne und hinten sind für alle Klas-
sen zwischen den oberen Radaufhängungspunkten 
(Stoßdämpferdom) zulässig. Je Befestigungsseite dürfen 
max. zwei Befestigungsbohrungen angebracht sein. Die 
Bewertung der Lagerung des Fahrwerks mit Uniball Lagern 
und die Federung mit Dämpfer erfolgt mit Korrekturfakto-
ren gemäß Punkt 21.

8. Traktionskontrolle

Die ab Werk serienmäßig eingebaute Traktionskontrolle ist 
zulässig. Eine Veränderung oder ein Abschalten der Trak-
tionskontrolle ist nicht erlaubt.

9. Getriebe

Bei Änderung von Einzelgängen und/oder der Grundüber-
setzung (Kegel- Tellerrad) gilt der entsprechende Abschlag 
siehe Punkt 21. Das gilt für sämtliche Modelle.

10. Differentialsperre

Bei Änderung einer serienmäßigen Differenzialsperre oder 
Tausch durch ein anderes Fabrikat gilt der entsprechende 
Abschlag siehe Punkt 21.

11. Reifen und Felgen

Zulässig sind:
• Straßenreifen mit ECE Kennung

Sportreifen (Pilot Sport Cup) oder normale Straßenreifen 
(Pilot Sport)

• Felgen
Das Fabrikat und der Typ der Felge ist freigestellt. Es dür-
fen ausschließlich Doppelhump Felgen aus ausschließlich 
metallischem Werkstoff verwendet werden.

Während jeder Veranstaltung sind maximal 4 neue Stück 
Sportreifen (Pilot Sport Cup) zulässig. Jeder Reifen wird bei 
der technischen Abnahme mit der Veranstaltungsnummer 
des PORSCHE ALPENPOKAL gekennzeichnet (für die Quali-
fikationstrainings und 1. und 2. Rennen). Normale Straßen-

reifen (Pilot Sport) sind von dieser Regelung ausgenom-
men.

Das Vorheizen der Reifen und jede chemische Behandlung 
ist verboten. 

12. Fabrikatsbindung

Sportreifen (Pilot Sport Cup) müssen von der Marke Mi-
chelin sein und die Porsche ALPENPOKAL Signatur AP auf-
weisen. Der Bezug der Reifen hat ausschließlich über die 
Firma Reifen Rank zu erfolgen. Normale Straßenreifen (Pilot 
Sport) sind von der Fabrikatsbindung freigestellt.

13. Karosserie

Nicht serienmäßige Karosserieteile und -verbreiterun-
gen sind nur zulässig, sofern diese dem österreichischem 
Kraftfahrgesetz oder den entsprechenden gesetzlichen 
Vorschriften eines anderen Mitgliedsstaates der Eu-
ropäischen Union entsprechen.

14. Lenkung

Das Lenkrad ist freigestellt, sofern dieses den kraftfahrre-
chtlichen Bestimmungen des Staates, in dem das Fahrzeug 
zugelassen ist, entspricht. Die Art der Servolenkung ist frei-
gestellt.

15. Fahrzeuggewicht

Das im Anmeldeformular angegebene Fahrzeuggewicht 
(ohne Fahrer) darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung 
unterschritten werden. Es ist erlaubt, zur Einhaltung der Ge-
wichtsvorschriften, maximale Zuladung von 30 kg, Ballast 
hinzuzufügen. Dieser muss aus festen Elementen bestehen 
und mittels Werkzeug am Boden des Fahrgastraumes so 
befestigt werden, dass diese Befestigung einer Beschleuni-
gung bzw. Verzögerung von min. 25 g stand hält. Eine ein-
fache Möglichkeit zur Verplombung muss gewährleistet 
sein.

16. Kraftstoff 

Es darf ausschließlich handelsüblicher, unverbleiter Kraftst-
off gemäß dem Internationalen Sportgesetz Anhang J(ISG) 
verwendet werden. Jegliche Zusätze sind verboten.

17. Kraftstoffbehälter

Der serienmäßige Tank darf durch einen Sicherheitstank 
nach FIA-FT3-Standard mit max. Füllmenge von 100l er-
setzt werden. Der Tank muss sich entweder am Original-
Einbauort oder im Kofferraum befinden. Wird der Serien 
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Tank verwendet, ist die Befüllung mit Explosafe empfohlen.

18. Aerodynamik / Spoiler 

Es sind nur Fahrzeug Typ bezogene Front / Heck Spoiler mit 
Anbauteilen zulässig. 
Für Typ 996 sind die 996 Cup Spoiler bis Modelljahr 2005 
zulässig, und für Typ 997 die 997 Cup Spoiler bis Modell-
jahr 2009 zulässig und müssen jeweils bei Verwendung als 
verändert angegeben werden, siehe Punkt 21.

19. Klasseneinteilung

Die Klasseneinteilung erfolgt anhand des korrigierten Leis-
tungsgewichts.

20. Ermittlung des Leistungsgewichts

Das Leistungsgewicht errechnet sich aus dem Mindestge-
wicht des Fahrzeugs dividiert durch seine Motorleistung.
Beispiel:
Fahrzeuggewicht 1220 kg
Motorleistung 390 PS
Leistungsgewicht (1220 dividiert durch 390) = 3,128 Kg/PS

21. Korrekturfaktoren des Leistungsgewichts

Korrekturfaktoren technischer Stand des Fahrzeugs:
Traktionskontrolle  nein 0% ja 3,0%
Getriebeübersetzung  Serie 0% verändert 3,0%
Differentialsperre  Serie 0% verändert 1,0%
Fahrwerk/Uniballlagerung Serie 0% verändert 1,0%
Fahrwerk Federung mit Dämpfer Serie 0% verändert 3,0%
ABS für Typ 996 /  997  Serie 0% verändert 2,0%
Aerodynamik Front / Heckspoiler Serie 0% verändert 2,0%
   
Korrekturfaktoren Reifen und Felgen:
Reifenbreite Vorderachse  bis 235 = 0 % bis 245 = 0,5 %
Reifenbreite Hinterachse   bis 295 = 0 % bis 305 = 1,0 %
Reifenbreite Hinterachse bis 315 = 2 % bis 325 = 3,0 %
 

22. Berechnung der Klasseneinteilung

Diese sich nach Punkt 21, je nach individuellem Fahrzeug-
zustand ergebenden Korrekturfaktoren, werden addiert 
und vom Leistungsgewicht in Abzug gebracht. 

Zu Ermittlung der Klasseneinteilung gilt: 
„Leistungsgewicht minus der Summe aller Korrekturfakto-
ren = Gesamtleistungsgewicht“ 

Beispiel:
Leistungsgewicht 3,128 kg/PS
Korrekturfaktor 2% (1% für Uniballlager + 1% für Differen-
tialsperre = 2%)

Gesamtleistungsgewicht: 3,128-(3,128 x 0,02)= 3,065 kg/PS
Gemäß dem errechneten Gesamtleistungsgewicht ergibt 
sich folgende Klasseneinteilung:

SUPERSPORT ECE Klassen:
Klasse 2: > 3,30 kg/PS Basisklasse für 996 GT3 / RS 
Klasse 3: > 3,05 kg/PS Basisklasse für 997 GT3 / RS
Klasse 4: > 2,55 kg/PS  Basisklasse für 996 / 997 Turbo /  
   GT2
Gastklasse: > 2,40 kg/PS ohne Punkte und Wertung

23. Sicherheitsausrüstung für den Fahrer

Schutzhelm entsprechend der gültigen FIA – Norm,
FIA Standard 8860-2004 für HANS SYSTEM
•  SNELL SA 2000 Snell Memorial Fondation USA gültig bis 

31.12.2014
•  SNELL SA 2005 Snell Memorial Fondation USA
•  SFI 31.1 A  SFI   Fondation USA
•  SFI 31.2 A  SFI   Fondation USA
•  BS 6658-85 Type A/FR British Standards Institution GB 

gültig bis 31.12.2013

Fahreranzug, Unterwäsche (mit langen Ärmeln und Bei-
nen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe nach 
gültigen FIA Norm 8856-2000.

HANS-System: Die Verwendung des HANS-Systems nach 
FIA Norm 8858-2002 ist vorgeschrieben. Bei ausschließ-
licher Verwendung von FIA homologierten Teilen unter 
Beachtung der Angaben laut FIA HANS-Manual in der ak-
tuellen Fassung. Die Verantwortung für die erforderlichen 
Modifikationen der Fahrerausrüstung zur Verwendung 
eines HANS-Systems und dessen Installation im Fahrzeug 
liegt ausschließlich bei den Teilnehmern und nicht beim 
Veranstalter.

24. Sicherheitsausrüstung für das Fahrzeug 

• Abschleppösen
Die Fahrzeuge müssen vorne und hinten mit einer aus-
reichend dimensionierten und farblich in rot, gelb oder 
orange markierten Abschleppöse ausgerüstet sein.

• Fahrzeugscheibe
Alle Fahrzeuge müssen mit einer Verbundglas Wind-
schutzscheibe ausgerüstet sein

• Außenspiegel
Links und rechts am Fahrzeug muss je ein Außenspiegel 
vorhanden sein. Die Mindestfläche je Spiegel beträgt 
90 cm². In jeden Spiegel muss eine Schablone mit den 
Maßen von 6 x 5 cm gelegt werden können.

• Überrollkäfig
Ein Überrollkäfig gem. FIA/OSK/DMSB ist zwingend 
vorgeschrieben  (Nachweis Herstellerzertifikat). 
Im Kopfbereich des Fahrers muss eine Schutzpolsterung 
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angebracht sein. FIA Homologation Standard 8857-2001  
Type A.

• Sitz für Fahrzeuge mit Wagenpass / OSK Wagenkarte
Sport- oder Rennsitze sind zulässig, müssen eine gültige 
FIA Homologation nach Anhang J Art. 253.16 besitzen.

• Sitz für Fahrzeuge mit Straßenzulassung
Original von Porsche gefertigten Clubsport Rennsitz mit 
ABE Nr. (nicht älter als 7 Jahre), oder Rennsitz mit FIA Ho-
mologation nach Anhang J Art. 253.16.
Alle anderen als serienmäßige Sitze müssen dem FIA 
Standard 8855-1999 entsprechen. Gültigkeit 5 Jahre ab 
Herstellungsdatum.

• Feuerlöscher
Alle Fahrzeuge müssen mit einem Feuerlöschbehälter 
ausgestattet sein. Erlaubte Löschmittel und deren Mind-
estmengen sind: Standard-Pulver 4,0 kg oder AFFF 2,4 
Liter, oder Zero 360 (Gas) 2,0 kg. Ein Feuerlöschsystem ist 
empfohlen gemäß FIA Art.253.13 Anhang J.

Die Verteilung darf auf max. 2 Behälter erfolgen. AFFF 
Feuerlöschbehälter müssen ferner mit einem System 
ausgestattet sein, welches erlaubt, den Druck des In-
haltes festzustellen. Des Weiteren müssen folgende In-
formationen auf jedem Feuerlöscher sichtbar sein:

 » Fassungsvermögen,
 » Typ des Feuerlöschmittels,
 » Gewicht oder Volumen des Feuerlöschmittels,
 » Datum der Überprüfung des Feuerlöschers.

Das Datum der letzten Überprüfung darf nicht länger als 
2 Jahre zurückliegen. Der Feuerlöscher ist so zu befesti-
gen, dass dieser einer Verzögerung von 25 g standhält. 
Die Befestigungen ist nur mit Schnellverschlüssen aus 
Metallbändern (mindestens zwei) erlaubt. 

• Feuerschutz
Zwischen Motor- und Fahrgastraum sowie zwischen Fah-
rgastraum und Kraftstoffbehälter dürfen die serienmäßi-
gen, flüssigkeitsdichten, flammenhemmenden Schutz-
wände nicht verändert werden. 

• Stromkreisunterbrecher
Ein Stromkreisunterbrecher ist vorgeschrieben gemäß 
FIA Art.253.13 Anhang J.

• Sicherheitsgurt
Es ist mindestens ein 4-Punkt-Gurt vorgeschrieben. FIA 
Standard 8853-98 oder 8854-98 auf jedem Gurt steht die 
Homologationsnummer und die Aufschrift not valid after 
bis zu diesem Datum ist der Gurt gültig.

• Haubenhalter
Haubenhalter für Motor- und Kofferraumdeckel sind 
gemäß den FIA - Vorschriften zulässig.

• Türfangnetze
Die Verwendung von Fensternetzen gemäß den FIA - 
Vorschriften ist freigestellt.


